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Amtliche 
Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 
Stadt Fürth für das Haushaltsjahr 2015
I.
Aufgrund des Artikels 63 ff der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern erlässt der Stadtrat folgen-
de Haushaltssatzung, die hiermit bekannt gemacht 
wird:
§ 1
1.  Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen   359.356.125 Euro
und den Ausgaben mit   359.356.125 Euro

und 
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen   68.399.960 Euro
und Ausgaben mit   68.399.960 Euro 

ab. 

2.  Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs 
Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird hiermit 
festgesetzt. Er schließt

a) nach dem Erfolgsplan
mit Erträgen von   27.181.600 Euro
mit Aufwendungen von   25.243.349 Euro

b) nach dem Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben  
von   48.623.498 Euro

ab.
3.  Der Wirtschaftsplan 2015 des Sondervermö-

gens Gebäudewirtschaft Fürth wird hiermit fest-
gesetzt. Er schließt
a)  nach dem Erfolgsplan

mit Erträgen von   13.227.900 Euro
mit Aufwendungen von   13.319.300 Euro

b)  nach dem Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben 
von   197.500 Euro

ab.
4.  Der Wirtschaftsplan 2015 des Sondervermö-

gens Städtisches Altenpflegeheim wird hiermit 
festgesetzt. Er schließt
a)  nach dem Erfolgsplan

mit Erträgen von   4.301.196 Euro
mit Aufwendungen von   4.349.998 Euro

b)  nach dem Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben  
von   68.802 Euro

ab.
5.  Der Wirtschaftsplan 2015 des Sondervermö-

gens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird hier-
mit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem Erfolgsplan

mit Erträgen von   0 Euro
mit Aufwendungen von   113.000 Euro

b) nach dem Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben  
von   3.310.000 Euro

ab.
§ 2
1.  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für In-

vestitionen- und Investitionsfördermaßnahmen  
wird
auf  11.900.000 Euro

festgesetzt.
2.  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 

Investitionen und Investitionsfördermaßnah-
men des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fürth 
(StEF) wird 
auf  18.052.000 Euro

festgesetzt.
3.  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-
West“ wird
auf  0 Euro

festgesetzt.
§ 3
1.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-

gungen im Vermögenshaushalt wird 
auf   47.145.900 Euro

festgesetzt.
2.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-

tigungen im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) 
des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fürth 
(StEF) wird
auf   50.315.000 Euro

festgesetzt.
3.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-

tigungen im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) 
des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-
West“ wird
auf   0 Euro

festgesetzt.
§ 4
1.  Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie 

folgt festgesetzt: 
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-

be (A)   350 von Hundert
b)  für die Grundstücke (B)   555 von Hundert

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird 
auf   440 von Hundert

festgesetzt.
§ 5
1.  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-

zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird 
auf   50.000.000 Euro

festgesetzt.
2.  Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Ei-

genbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) zur 

rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den 
Wirtschaftsplan wird
auf   4.500.000 Euro

festgesetzt.
3.  Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das 

Sondervermögen Gebäudewirtschaft Fürth zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Wirtschaftsplan wird
auf   500.000 Euro

festgesetzt.
4.  Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das 

Sondervermögen Städtisches Altenpflegeheim 
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan wird
auf   1.750.000 Euro

festgesetzt.
5.  Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das 

Sondervermögen „Gewerbepark Hardhöhe-
West“ zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird 
auf   2.000.000 Euro

festgesetzt. 
§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2015 in Kraft.
II.
Vorstehende Satzung wurde vom Stadtrat am 2. De-
zember 2014 beschlossen und von der Regierung 
von Mittelfranken mit Schreiben/Bescheid vom 16. 
März 2015 (GZ: 12.12 -1512-4-1-2) rechtsaufsicht-
lich unter einer Auflage genehmigt. Der Stadtrat 
ist dem Bescheidtenor vom 16. März 2015 mit Be-
schluss vom 25. März 2015 beigetreten. 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und amtlich 
bekannt gemacht.
III.
Die Haushaltssatzung liegt gemäß Artikel 65 Ab-
satz 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern i.V.m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung 
während des ganzen Jahres im Amtsgebäude Süd, 
Schwabacher Straße 170, Zimmer 216, innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit.
Fürth, 31. März 2015, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung von Straßen-
benennungen gem. Art. 52 des Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetzes (BayRS 91-1-I), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. De-
zember 2007 (GVBl. S. 958)
In der Sitzung des Stadtrates der Stadt Fürth am 25. 
März 2015 wurden die folgenden Straßenbenennun-
gen beschlossen:
Die Straße im Gewerbepark Süd, welche in Verlän-
gerung der „Futuriastraße“ in Richtung Süden ver-
läuft, wird in die „Futuriastraße“ einbezogen.
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Die Straße westlich der Stadelner 
Hauptstraße, auf Höhe des Straßä-
ckerweges, wird in „Dr.-David-Mor-
genstern-Straße“ benannt (*7. März 
1814, † 2. November 1882, erster jü-
discher Abgeordneter im bayerischen 
Landtag 1849 bis 1855).
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Veröffentlichung/Ver-
fügung kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt in Ansbach, Postfachanschrift: 
Postfach 616, 91511 Ansbach, Haus-
anschrift: Promenade 24, 91522 
Ansbach, schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts er-
hoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, die Beklagte (Stadt Fürth) 
und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Veröffentlichung/
Verfügung soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Kla-
ge und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
- Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 22. Juni 
2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Stra-
ßen- und Wegerechtes abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diese Veröffentlichung/Verfügung 
Widerspruch einzulegen.
- Die Klageerhebung in elektronischer 
Form (zum Beispiel durch E-Mail) ist 
unzulässig.
- Kraft Bundesrechts ist in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Ge-
bührenvorschuss zu entrichten.
Fürth, 2. April 2015, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Satzung zur Durchführung von 
Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheiden (BürgerBegEntschS-
BBS) vom 25. März 2015
Die Stadt Fürth erlässt aufgrund des 
Art. 18 a Abs. 17 Satz 1 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl S. 
796), zuletzt geändert am 22. Juli 2014 
(GVBl S. 286) folgende Satzung:

Inhaltsübersicht

ERSTER TEIL
Bürgerbegehren
§ 1 Antragsrecht
§ 2 Unterschriftenlisten
§ 3 Eintragungen
§ 4 Einreichung, Änderung, Rücknah-
me
§ 5 Prüfung
§ 6 Datenschutz
§ 7 Entscheidung über die Zulässigkeit
§ 8 Ratsbegehren, Stichfrage
§ 9 Beanstandung

ZWEITER TEIL
Bürgerentscheid
ABSCHNITT 1 Abstimmungsorga-
ne
§ 10 Abstimmungsleitung
§ 11 Abstimmungsausschuss
§ 12 Abstimmungsvorstände
§ 13 Ehrenamt
ABSCHNITT 2 Abstimmungsort 
und Abstimmungszeit
§ 14 Einteilung der Stimmbezirke und 
Abstimmungsräume
§ 15 Abstimmungstag
§ 16 Abstimmungsbekanntmachung
ABSCHNITT 3 Stimmrecht
§ 17 Stimmberechtigung
§ 18 Ausübung des Stimmrechts
§ 19 Bürgerverzeichnis; Beschwerde
§ 20 Erteilung von Abstimmungs-
scheinen; Beschwerde
§ 21 Benachrichtigung und Unterrich-
tung der Stimmberechtigten
ABSCHNITT 4 Stimmabgabe
§ 22 Stimmzettel
§ 23 Stimmvergabe im Abstimmungs-
raum
§ 24 Besonderheiten der Briefabstim-
mung
ABSCHNITT 5 Ermittlung, 
Feststellung und Verkündung des 
Abstimmungsergebnisses
§ 25 Abstimmungsbeteiligung und 
Ordnen der Stimmzettel
§ 26 Behandlung der Stimmzettel
§ 27 Ungültigkeit der Stimmvergabe
§ 28 Auswertung der Stimmzettel bei 
verbundenem Bürgerentscheid
§ 29 Feststellung, Verkündung und 
Bekanntmachung des Abstimmungs-
ergebnisses
ABSCHNITT 6 Schlussbestim-
mungen
§ 30 Datenverarbeitung
§ 31 Sicherung, Verwahrung und Ver-
nichtung der Abstimmungsunterlagen
§ 32 In-Kraft-Treten

ERSTER TEIL
Bürgerbegehren
§ 1 Antragsrecht

(1) Die Bürgerinnen und Bürger kön-
nen über Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises der Stadt Fürth die 
Durchführung eines Bürgerentschei-
des beantragen (Art. 7 Abs. 2 und Art. 
12 Abs. 3 der Bayer. Verfassung, Art. 
18 a Abs. 1 GO).
(2) Antragsberechtigt sind alle Perso-
nen, die am Tag der Einreichung des 
Bürgerbegehrens (Art. 18 a Abs. 5 
Satz 1 GO)
1. Unionsbürger sind,
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
3. sich seit mindestens zwei Monaten 
in der Stadt Fürth mit dem Schwer-
punkt ihrer Lebensbeziehungen auf-
halten und
4. nicht durch straf- oder zivilgericht-
liche Entscheidung vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind.
Art. 1 und 2 Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetz (GLKrWG) sowie § 1 
Gemeinde- und Landkreiswahlord-
nung (GLKrWO) gelten entsprechend.
(3) Unionsbürger sind alle Deutschen 
im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes sowie die Staatsange-
hörigen der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, die nach dem 
Recht dieser Staaten als Unionsbürger 
anzusehen sind.
(4) Der Aufenthalt mit dem Schwer-
punkt der Lebensbeziehungen wird 
dort vermutet, wo die Person gemel-
det ist. Ist eine Person in mehreren 
Gemeinden gemeldet, wird dieser 
Aufenthalt dort vermutet, wo sie mit 
der Hauptwohnung gemeldet ist. Bei 
der Berechnung der Frist nach Absatz 
2 Nr. 3 wird der Tag der Aufenthalts-
nahme in die Frist einbezogen.
(5) Wer das Antragsrecht infolge 
Wegzugs verloren hat, jedoch inner-
halb eines Jahres in die Stadt zurück-
kehrt, ist mit der Rückkehr wieder 
antragsberechtigt.
§ 2 Unterschriftenlisten
(1) Das Bürgerbegehren wird auf Un-
terschriftenlisten verbindlich festge-
legt. § 4 Abs. 3 bleibt unberührt.
(2) Die Listen müssen inhaltlich be-
stimmt eine mit Ja oder Nein zu ent-
scheidende Fragestellung und eine Be-
gründung enthalten sowie bis zu drei 
geschäftsfähige, aber nicht notwendi-
gerweise in der Stadt wahlberechtigte 
Personen mit Namen und Anschrift 
benennen, die berechtigt sind, die Un-
terzeichnenden zu vertreten. Antrag, 
Fragestellung, Begründung und Ver-
treterbenennung müssen Gegenstand 
der Unterzeichnung sein.
(3) Unterschriftenlisten können dop-
pelseitig gestaltet sein, wenn die 
Rückseite als Fortsetzung des Textes 

der Vorderseite klar erkennbar ist. Es 
können auch Einlageblätter verwendet 
werden oder lose Unterschriftenlisten 
zusammengeheftet werden, sofern 
dort ebenfalls der Antrag, die Fra-
gestellung, Begründung und die drei 
Vertretungsberechtigten aufgeführt 
sind.
(4) Die Stadt Fürth hält im Bürgeramt 
(Wahlamt) unverbindliche Musterlis-
ten bereit.
(5) Auf den Listen soll eine Spalte für 
amtliche Prüfvermerke freigehalten 
werden.
(6) Soweit Unterschriftenlisten den in 
Absatz 2 oder 3 bezeichneten Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind die dort 
enthaltenen Eintragungen ungültig.
§ 3 Eintragungen
(1) Personen, die ein Bürgerbegehren 
unterstützen, tragen sich in die Lis-
ten mit Familiennamen, Vornamen, 
Geburtsdatum und genauer Anschrift 
ein. Die Eintragungen sind eigenhän-
dig zu unterschreiben und innerhalb 
eines Bogens oder Heftes fortlaufend 
zu nummerieren.
(2) Eintragungen sind ungültig, wenn
1. die eingetragenen Personen nicht 
antragsberechtigt sind
2. die eigenhändige Unterschrift fehlt 
oder
3. die eingetragenen Personen nicht 
deutlich erkennbar sind.
Eine Person darf sich für jedes Bür-
gerbegehren nur einmal eintragen. 
Doppel- oder Mehrfacheintragungen 
gelten als eine Eintragung. Zulässig ist 
eine gleichzeitige Eintragung in meh-
rere Bürgerbegehren. Dies gilt auch 
dann, wenn die jeweils unterbreiteten 
Fragestellungen miteinander nicht 
vereinbar sind.
(3) Eintragungen können bis zum Tag 
vor der Zulässigkeitsentscheidung des 
Stadtrates durch schriftliche Erklärung 
zurückgenommen werden. Für einen 
rechtzeitigen Widerruf kommt es auf 
den Eingang bei der Stadt an.
§ 4  Einreichung, Änderung, Rück-

nahme
(1) Das Bürgerbegehren wird bei der 
Stadt eingereicht. Dabei sind die Un-
terschriftenlisten im Original zu über-
geben. Die Listen werden auch nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zu-
rückgegeben. Der Eingang der Listen 
wird mit Datum und Uhrzeit vermerkt. 
Die vertretungsberechtigten Personen 
des Bürgerbegehrens erhalten einen 
Empfangsnachweis.
(2) Bis zur Zulässigkeitsentschei-
dung des Stadtrates können fehlende 
Unterschriften nachgereicht werden. 
Die Möglichkeit des Nachreichens ist 
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nicht nur darauf beschränkt, ungültige 
Eintragungen durch gültige Unter-
schriften zu ersetzen. Für die Antrags-
berechtigung (§ 1) kommt es auch hier 
auf den Tag der Einreichung des Bür-
gerbegehrens (§ 4 Abs. 1) an.
(3) Die mit dem Bürgerbegehren 
unterbreitete Fragestellung darf mit 
Ausnahme redaktioneller Korrekturen 
weder von den vertretungsberechtig-
ten Personen des Bürgerbegehrens 
noch durch entsprechenden Stadt-
ratsbeschluss nachträglich geändert 
werden. Dies gilt nicht, wenn die Un-
terzeichner des Begehrens bereits auf 
den Unterschriftenlisten eine solche 
Möglichkeit ausdrücklich zugelassen 
haben und die Vertreter eine Ände-
rung beantragen oder mit einer von 
der Stadt vorgeschlagenen Änderung 
einverstanden sind.
(4) Das Bürgerbegehren kann bis zur 
Bekanntgabe der Entscheidung zur 
Durchführung des Bürgerentscheids 
zurückgenommen werden, sofern die 
vertretungsberechtigten Personen des 
Begehrens einzeln oder gemeinschaft-
lich in den Unterschriftenlisten hierzu 
bevollmächtigt worden sind.
§ 5 Prüfung
(1) Nach Eingang des Bürgerbegeh-
rens hat die Stadt unverzüglich zu 
prüfen, ob die Eintragungen in den 
Unterschriftenlisten gültig sind und ob 
die gemäß Art. 18 a Abs. 6 GO not-
wendige Unterschriftenzahl erreicht 
worden ist.
(2) Die Stadt legt zu diesem Zweck 
ein auf den Tag des Antragseingangs 
bezogenes Verzeichnis aller in der 
Stadt antragsberechtigten Bürgerinnen 
und Bürger an (= Bürgerverzeichnis). 
Für die Anlegung des Bürgerverzeich-
nisses gilt § 14 Abs. 3 Satz 1 bis 3 
GLKrWO entsprechend. Antragsbe-
rechtigte ausländische Unionsbürger 
werden von Amts wegen aufgenom-
men. Das Bürgerverzeichnis wird 
nicht öffentlich ausgelegt.
(3) Das Ergebnis der Prüfung teilt die 
Stadt unverzüglich den vertretungsbe-
rechtigten Personen des Bürgerbegeh-
rens mit. Auf Verlangen der Vertreter 
hat die Stadt jederzeit Auskunft über 
den Stand der Prüfung und über die 
Zahl der gültigen und ungültigen Ein-
tragungen zu geben.
§ 6 Datenschutz
(1) Die Stadt wertet die Unterschrif-
tenlisten nur insoweit aus, als dies zur 
Feststellung der erforderlichen Unter-
schriftenzahl nach Art. 18 a Abs. 6 GO 
notwendig ist.
(2) Eine darüber hinausgehende Da-
tennutzung ist unzulässig. Die persön-

lichen Angaben dürfen insbesondere 
nicht an unberechtigte Dritte weiterge-
geben werden. Sie sind vor Einsicht-
nahme unbefugter Dritter zu schützen.
§ 7  Entscheidung über die Zuläs-

sigkeit
(1) Der Stadtrat entscheidet unver-
züglich, spätestens innerhalb eines 
Monats nach Einreichung des Bür-
gerbegehrens (§ 4 Abs. 1), ob die Zu-
lässigkeitsvoraussetzungen gegeben 
sind. Dabei stellt er auch die Zahl 
der gültigen und ungültigen Eintra-
gungen fest. Die Entscheidung ergeht 
kostenfrei. Den vertretungsberechtig-
ten Personen des Bürgerbegehrens 
soll Gelegenheit gegeben werden, 
den Antrag in der Sitzung des Stadt-
rats zu erläutern.
(2) Enthält das Bürgerbegehren zu-
lässige und unzulässige Bestandteile, 
kann der rechtlich unbedenkliche Teil 
zum Bürgerentscheid zugelassen wer-
den, wenn der unzulässige Teil nur un-
wesentlich oder von untergeordneter 
Bedeutung ist und sachlich so abge-
trennt werden kann, dass die Durch-
führung eines auf den zulässigen Teil 
beschränkten Bürgerentscheids sinn-
voll bleibt.
(3) Unzulässig ist ein Bürgerbegeh-
ren über Angelegenheiten, die kraft 
Gesetz dem/der Oberbürgermeister/in 
obliegen, über Fragen der inneren Or-
ganisation der Stadt, über die Rechts-
verhältnisse der Stadtratsmitglieder, 
der Bürgermeister und der städtischen 
Bediensteten und über die Haushalts-
satzung (Art. 18 a Abs. 3 GO).
(4) Ein Bürgerbegehren ist außerdem 
unzulässig, wenn
1. die Angelegenheit nicht dem eige-
nen Wirkungskreis der Stadt zuzu-
rechnen ist
2. die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 
und 3 nicht gegeben sind
3. die erforderliche Unterschriften-
zahl nach Art. 18 a Abs. 6 GO nicht 
erreicht worden ist
4. das verfolgte Ziel angesichts beste-
hender Rechtsvorschriften oder ver-
traglicher Bindungen rechtswidrig ist.
(5) Weist der Stadtrat das Bürgerbe-
gehren als unzulässig zurück, erlässt 
die Stadt einen förmlichen Bescheid, 
der mit entsprechender Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung den ver-
tretungsberechtigten Personen des 
Bürgerbegehrens unverzüglich zuzu-
stellen ist.
(6) Erklärt der Stadtrat das Begehren 
für zulässig, trägt er aber der ver-
langten Maßnahme nicht Rechnung, 
wird entsprechend dem Zweiten Teil 
der Satzung ein Bürgerentscheid vor-

bereitet und durchgeführt. Die Ent-
scheidung des Stadtrates wird den 
Vertretungsberechtigten des Bürger-
begehrens bekannt gegeben.
§ 8 Ratsbegehren, Stichfrage
(1) Der Stadtrat kann über eine Ange-
legenheit des eigenen Wirkungskrei-
ses der Stadt unabhängig von einem 
Bürgerbegehren die Durchführung 
eines Bürgerentscheids beschließen (= 
Ratsbegehren).
(2) Sollen an einem Tag mehrere 
Bürgerentscheide stattfinden, hat der 
Stadtrat eine Stichfrage für den Fall 
vorzusehen, dass die gleichzeitig zur 
Abstimmung unterbreiteten Frage-
stellungen in einer miteinander nicht 
zu vereinbarenden Weise beantwortet 
werden (= Stichentscheid). Die Stich-
frage ist auf dem Stimmzettel aufzu-
nehmen.
§ 9 Beanstandung
Hält der/die Oberbürgermeister/in 
eine Entscheidung des Stadtrates über 
die Zulassung eines Bürgerbegehrens 
(§ 7) oder über die Durchführung ei-
nes Bürgerentscheids (§ 8) für rechts-
widrig, hat er/sie diese unverzüglich 
zu beanstanden, ihren Vollzug aus-
zusetzen und, soweit erforderlich, die 
Entscheidung der Rechtsaufsichtsbe-
hörde herbeizuführen.

ZWEITER TEIL
Bürgerentscheid
ABSCHNITT 1
Abstimmungsorgane
§ 10 Abstimmungsleitung
(1) Der/Die Rechtsreferent/in leitet die 
Vorbereitung und Durchführung des 
Bürgerentscheids (Abstimmungslei-
ter/in).
(2) Bei Verhinderung nimmt der/die 
Leiter/in des Bürgeramtes die Stellver-
tretung des/der Ab stim mungs leiter/s/
in wahr.
§ 11 Abstimmungsausschuss
(1) Der Abstimmungsausschuss stellt 
für die Stadt verbindlich das endgül-
tige Abstimmungsergebnis fest. Er ist 
unabhängig und an Weisungen nicht 
gebunden.
(2) Mitglieder des Abstimmungsaus-
schusses sind der/die Abstimmungs-
leiter/in (§ 10) als vorsitzendes Mit-
glied und vier von ihm/ihr berufene 
Beisitzer/innen. Bei der Berufung der 
Beisitzer/innen sind die Vertretungs-
berechtigten eines Bürgerbegehrens 
sowie die im Stadtrat vertretenen 
Parteien und Wählergruppen entspre-
chend ihrer Bedeutung in der Stadt zu 
berücksichtigen. Keine Gruppierung 
darf durch mehrere Beisitzer/innen 
vertreten sein.

(3) Der/die Abstimmungsleiter/in be-
ruft für jede/n Beisitzer/in eine stell-
vertretende Person. Absatz 2 Satz 2 
und 3 gelten entsprechend.
(4) Der Abstimmungsausschuss ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Beisitzer/innen be-
schlussfähig. Er verhandelt, berät und 
entscheidet in öffentlicher Sitzung, so-
weit nicht Rücksichten auf das Wohl 
der Allgemeinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche Einzelner entgegenstehen. 
Ort und Zeit sind vorher bekannt zu 
machen. Beschlüsse werden mit Stim-
menmehrheit gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des 
vorsitzenden Mitglieds.
§ 12 Abstimmungsvorstände
(1) Die Stadt bildet grundsätzlich für 
jeden Stimmbezirk einen Abstim-
mungsvorstand. Bei mehreren Stimm-
bezirken bestimmt sie mindestens ei-
nen Briefabstimmungsvorstand.
(2) Die Vorstände bestehen aus eine/
m/r Vorsteher/in, einer mit seiner/ihrer 
Stellvertretung betrauten Person sowie 
drei bis sechs Beisitzer/n/innen und 
eine/m/r Schriftführer/in. Sie werden 
von der Stadt aus dem Kreis der zu 
Gemeindeämtern wählbaren Personen 
oder aus dem Kreis der städtischen Be-
diensteten bestellt.
(3) Die Abstimmungsvorstände sind 
für den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Abstimmung verantwortlich, entschei-
den über die Gültigkeit der abgege-
benen Stimmen und stellen vorbe-
haltlich einer Berichtigung durch den 
Abstimmungsausschuss das Abstim-
mungsergebnis für den Stimmbezirk 
fest. Der Briefabstimmungsvorstand 
entscheidet zusätzlich über die Zu-
lassung oder die Zurückweisung der 
Abstimmungsbriefe und ermittelt das 
Ergebnis der Briefabstimmung, wenn 
mindestens 50 Abstimmungsbriefe 
zugelassen wurden; ansonsten ermit-
telt ein von der Stadt bestimmter  Ab-
stimmungsvorstand das Ergebnis der 
Briefabstimmung zusammen mit dem 
Ergebnis der im Abstimmungsraum 
abgegebenen Stimmen.
(4) Für die Zusammensetzung, recht-
zeitige Unterrichtung und Tätigkeit 
der Vorstände gelten die Art. 4 Abs. 
3 und Abs. 4 GLKrWG sowie Art. 17 
GLKrWG und § 3 Abs. 2 und 3, § 5 
Abs. 2, §§ 6 bis 8, § 9 Abs. 2, § 10 GL-
KrWO entsprechend.
§ 13 Ehrenamt
(1) Die Mitglieder der Abstimmungs-
organe üben ihre Tätigkeit, soweit sie 
nicht für Gemeindebedienstete dienst-
lich angeordnet wird, ehrenamtlich 
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aus. Jede zu Gemeindeämtern wähl-
bare Person ist zur Übernahme eines 
solchen Ehrenamtes gemäß Art. 19 
Abs. 1 GO verpflichtet. Die Mitglie-
der haben ihre Aufgaben unparteiisch 
wahrzunehmen und über die ihnen bei 
ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit 
zu bewahren.
(2) Das Ehrenamt kann nur aus wich-
tigem Grund abgelehnt werden. Wer 
die Übernahme ohne wichtigen Grund 
ablehnt, kann mit Ordnungsgeld bis zu 
500 Euro belegt werden (Art. 19 Abs. 
1 Satz 4 GO).
(3) Die Stadt gewährt den Mitgliedern 
der Abstimmungsorgane eine Ent-
schädigung in Höhe von 30 Euro.
ABSCHNITT 2
Abstimmungsort und Abstimmungs-
zeit
§ 14  Einteilung der Stimmbezirke 

und Abstimmungsräume
(1) Die Stadt teilt ihr Gebiet in Stimm-
bezirke ein und bestimmt für jeden 
Stimmbezirk einen Abstimmungs-
raum.
(2) Für die Bildung der Stimmbezirke 
und für die Einrichtung der Abstim-
mungsräume gelten Art. 11 Abs. 2 und 
3 GLKrWG, § 13 Abs. 1 sowie §§ 54 
bis 57 GLKrWO mit Ausnahme § 56 
Abs. 3 GLKrWO entsprechend.
§ 15 Abstimmungstag
(1) Der Stadtrat legt den Tag der Ab-
stimmung fest. Ist ein Bürgerentscheid 
aufgrund eines Bürgerbegehrens 
durchzuführen, ist der Abstimmungs-
tag innerhalb von drei Monaten nach 
der Zulässigkeitsentscheidung des 
Stadtrates (§ 7 Abs. 1) festzusetzen. 
Im Einvernehmen mit den vertretungs-
berechtigten Personen des Bürgerbe-
gehrens kann diese Frist um höchstens 
drei Monate verlängert werden. Die 
Frist endet mit dem Ablauf desjeni-
gen Tages des letzten Monats, welcher 
dem Tag der Zulässigkeitsentschei-
dung entspricht (Art. 31 Abs. 1 Bay-
VwVfG i. V. m. § 187 Abs. 1, § 188 
Abs. 2 BGB). Fällt das Fristende auf 
einen Samstag, muss der Bürgerent-
scheid spätestens am darauffolgenden 
Sonntag durchgeführt werden.
(2) Bürgerentscheide finden an einem 
Sonntag statt. Die Abstimmung dauert 
von 8 bis 18 Uhr. Wird der Bürger-
entscheid zusammen mit einer Wahl 
durchgeführt, deren Abstimmung 
über 18 Uhr hinaus dauert, endet die 
Abstimmung mit der für die Wahl be-
stimmten Uhrzeit.
(3) Der Stadtrat kann am selben Tag 
auch mehrere Bürgerentscheide zulas-

sen (= verbundener Bürgerentscheid). 
Betreffen mehrere Bürgerentscheide 
den gleichen Gegenstand, sollen sie 
nach Möglichkeit am gleichen Tag 
stattfinden.
(4) Bei der Festsetzung des Abstim-
mungstages ist Art. 10 GLKrWG zu 
beachten.
§ 16  Abstimmungsbekanntma-

chung
(1) Die Stadt macht die Durchführung 
eines Bürgerentscheides spätestens am 
28. Tag vor der Abstimmung öffent-
lich bekannt.
(2) Die Bekanntmachung enthält
1. die zu entscheidende(n) Frage stel-
lung(en) einschließlich eines etwaigen 
Stimmzettelmusters
2. Beginn und Ende der Abstim-
mungszeit
3. einen Hinweis, dass alle Stimmbe-
rechtigten spätestens am 21. Tag vor 
dem Bürgerentscheid eine Benach-
richtigung erhalten, aus der jeweils der 
Stimmbezirk und der Abstimmungs-
raum ersichtlich sind.
(3) Außerdem wird in der Bekanntma-
chung darauf hingewiesen,
1. dass bei der Stadt bis zum 16. Tag 
vor der Abstimmung Beschwerde we-
gen unterbliebener oder unrichtiger 
Eintragung in das Bürgerverzeichnis 
erhoben werden kann
2. in welcher Zeit und unter welchen 
Voraussetzungen Abstimmungsschei-
ne beantragt werden können
3. was bei einer Briefabstimmung zu 
beachten ist
4. wie der Stimmzettel zu kennzeich-
nen ist
5. dass das Stimmrecht nur einmal und 
nur persönlich ausgeübt werden kann
6. dass sich nach § 108 d Satz 1, § 107 
a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches 
strafbar macht, wer unbefugt abstimmt 
oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
eines Bürgerentscheides herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht oder eine 
solche Tat versucht.
(4) Die Bekanntmachung ist am Tag 
des Bürgerentscheids am oder im Ein-
gang der Abstimmungsgebäude anzu-
bringen.
ABSCHNITT 3
Stimmrecht
§ 17 Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind alle Personen, 
die am Tag des Bürgerentscheids die 
in § 1 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 genannten 
Voraussetzungen erfüllen.
§ 18 Ausübung des Stimmrechts
1) Das Stimmrecht kann nur ausüben, 
wer in einem Bürgerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Abstimmungs-
schein besitzt.

(2) Wer in einem Bürgerverzeichnis 
eingetragen ist und keinen Abstim-
mungsschein besitzt, kann nur in dem 
Stimmbezirk abstimmen, in dessen 
Bürgerverzeichnis er geführt wird.
(3) Wer einen Abstimmungsschein 
besitzt, kann das Stimmrecht ausüben
1. in jedem Stimmbezirk der Stadt, 
wobei der Abstimmungsschein mitzu-
bringen ist 
2. durch Briefabstimmung, wenn ihm/
ihr eine persönliche Stimmabgabe am 
Tag des Bürgerentscheids nicht mög-
lich ist.
(4) Jede stimmberechtigte Person kann 
ihr Stimmrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Ist sie des Lesens 
unkundig oder wegen einer körperli-
chen Behinderung nicht in der Lage, 
ihr Stimmrecht auszuüben, kann sie 
sich der Hilfe einer Person ihres Ver-
trauens bedienen.
§ 19  Bürgerverzeichnis; Beschwerde
(1) Die Stadt führt für jeden Stimm-
bezirk ein Verzeichnis der gemäß 
§ 17 Stimmberechtigten (= Bürgerver-
zeichnis). Bereits für Bürgerbegehren 
angelegte Bürgerverzeichnisse (§ 5 
Abs. 2) werden fortgeführt. Für die 
Anlegung und Fortführung gilt § 14 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 bis 4 und 
§ 15 Abs. 1 und 2 GLKrWO mit der 
Maßgabe entsprechend, dass auch 
ausländische Unionsbürger von Amts 
wegen einzutragen sind und keine 
öffentliche Auslegung des Bürgerver-
zeichnisses erfolgt.
(2) Wer in der Stadt nicht gemeldet 
ist, wird nur auf Antrag oder auf frist-
gerecht erhobene Beschwerde in das 
Bürgerverzeichnis eingetragen. Er/
sie muss nachweisen, dass er am Tag 
des Bürgerentscheids stimmberechtigt 
(§ 17) ist. Für die Antragstellung gilt 
§ 15 Abs. 4 und Abs. 6 bis 8 GLKrWO 
entsprechend.
(3) Wer sich für stimmberechtigt hält, 
aber glaubt, nicht oder nicht richtig 
im Bürgerverzeichnis eingetragen zu 
sein, kann bis zum 16. Tag vor der 
Abstimmung schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Stadt Beschwerde 
erheben.
(4) Gibt die Stadt der Beschwerde 
statt, wird der stimmberechtigten Per-
son nach Berichtigung des Bürgerver-
zeichnisses die Abstimmungsbenach-
richtigung übersandt.
(5) Weist die Stadt den Antrag oder 
die Beschwerde zurück, erlässt sie 
einen mit Rechtsbehelfsbelehrung 
versehenen Bescheid, der dem/der 
Betroffenen spätestens am 10. Tag vor 
dem Bürgerentscheid zuzustellen ist.
(6) Für die Berichtigung und den Ab-

schluss der Bürgerverzeichnisse gel-
ten §§ 20 und 21 Abs. 1 GLKrWO 
entsprechend.
§ 20  Erteilung von Abstimmungs-

scheinen; Beschwerde
(1) Wer glaubhaft macht, verhindert 
zu sein, in dem Stimmbezirk abzu-
stimmen, in dessen Bürgerverzeichnis 
er eingetragen ist, oder wer aus einem 
von ihm nicht zu vertretenden Grund 
in das Bürgerverzeichnis nicht aufge-
nommen worden ist, erhält von der 
Stadt auf Antrag einen Abstimmungs-
schein.
(2) Für die Erteilung der Abstim-
mungsscheine gelten die §§ 22 bis 
28 GLKrWO mit Ausnahme der § 24 
Abs. 3, § 25, § 26 Abs. 2 Satz 2 und 
§ 28 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 
2 GLKrWO. In den Spalten für die 
Vermerke über die Stimmabgabe ist 
in den Bürgerverzeichnissen „Abstim-
mungsschein“ oder „A“ einzutragen.
(3) Gegen die Versagung des Abstim-
mungsscheins kann bei der Stadt bis 
spätestens am sechsten Tag vor dem 
Abstimmungstag schriftlich oder zur 
Niederschrift Beschwerde erhoben 
werden. Weist die Stadt die Beschwer-
de zurück, erlässt sie einen mit Be-
gründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
versehenen Bescheid, der dem/der 
Beschwerdeführer/in spätestens am 
dritten Tag vor dem Bürgerentscheid 
zuzustellen ist.
§ 21  Benachrichtigung und Unter-

richtung der Stimmberech-
tigten

(1) Spätestens am 21. Tag vor der Ab-
stimmung ruft die Stadt durch entspre-
chende schriftliche Benachrichtigung 
jede im Bürgerverzeichnis eingetra-
gene Person zur Teilnahme am Bürge-
rentscheid auf. Die Benachrichtigung 
ist mit einem Antragsvordruck zur 
Erteilung eines Abstimmungsscheins 
zu verbinden.
(2) Geht der Bürgerentscheid auf ei-
nen vom Stadtrat gemäß § 8 Abs. 1 
gefassten Beschluss zurück, hat der 
Stadtrat vor dem Bürgerentscheid sei-
ne Auffassung zur Abstimmungsfrage 
jedenfalls dann darzulegen, wenn es 
sich um eine Konkurrenzvorlage zu 
einem zugelassenen Bürgerbegehren 
handelt. Die Bürgerschaft ist in die-
sem Fall spätestens am 21. Tag vor der 
Abstimmung hiervon zu unterrichten.
(3) Wird ein Bürgerentscheid auf-
grund eines zugelassenen Bürgerbe-
gehrens durchgeführt, sind spätestens 
am 21. Tag vor der Abstimmung die 
Stimmberechtigten unter Beachtung 
des Art. 18 a Abs. 15 GO über den 
Gegenstand und über die vom Stadt-
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rat mehrheitlich festgelegten und von 
den Vertretern eines Bürgerbegehrens 
vertretenen Auffassungen zum Bürge-
rentscheid zu unterrichten. Über Form 
und Umfang entscheidet der Stadtrat. 
Den Vertretern eines Bürgerbegeh-
rens soll zuvor Gelegenheit gegeben 
werden, Art und Umfang ihres Stand-
punktes darzulegen und zu formulie-
ren. Ehrverletzende, wahrheitswidrige 
oder zu lange Äußerungen können 
vom Stadtrat zurückgewiesen werden.
(4) In Veröffentlichungen und Ver-
anstaltungen der Stadt dürfen die im 
Stadtrat mit Beschluss festgelegten 
und die von den vertretungsberechtig-
ten Personen eines Bürgerbegehrens 
vertretenen Auffassungen nur in glei-
chem Umfang unter Beachtung des 
Sachlichkeitsgebots dargestellt wer-
den. Ein Anspruch einzelner Stadtrats-
mitglieder oder einzelner Bürger auf 
Darstellung ihrer Auffassung besteht 
nicht.
ABSCHNITT 4
Stimmabgabe
§ 22 Stimmzettel
(1) Die Stimmzettel werden amtlich 
hergestellt.
(2) Auf dem Stimmzettel wird nur die 
mit dem Bürgerbegehren unterbreitete 
oder vom Stadtrat beschlossene Frage-
stellung abgedruckt. Darüber hinaus-
gehende Angaben sind unzulässig.
(3) Finden mehrere Bürgerentscheide 
an einem Abstimmungstag statt (ver-
bundener Bürgerentscheid), sind die 
verschiedenen Fragestellungen auf 
einem Stimmzettel aufzuführen. Die 
Reihenfolge richtet sich nach der vom 
Stadtrat im Rahmen der Zulässigkeits-
entscheidung (§ 7 Abs. 1) festgestell-
ten Zahl der gültigen Eintragungen. 
Hat der Stadtrat gemäß Art. 18 a Abs. 
2 GO selbst die Durchführung eines 
Bürgerentscheides beschlossen (§ 8 
Abs. 1), wird dessen Fragestellung 
vor den mit Bürgerbegehren gestellten 
Fragen aufgeführt.
(4) Beschließt der Stadtrat eine Stich-
frage (§ 8 Abs. 2), so wird diese erst 
im Anschluss an die zunächst zu ent-
scheidenden Fragestellungen abge-
druckt.
§ 23  Stimmvergabe im Abstim-

mungsraum
(1) Jede stimmberechtigte Person hat – 
bei verbundenem Bürgerentscheid für 
jeden Bürgerentscheid – eine Stimme.
(2) Der Stimmzettel ist so anzukreu-
zen, dass deutlich wird, wie sich die 
abstimmende Person entschieden hat.
(3) Ist eine Stichfrage vorgesehen (§ 8 
Abs. 2), kann sich die abstimmen-
de Person darüber erklären, welcher 

Bürgerentscheid gelten soll, wenn 
die gleichzeitig zur Abstimmung un-
terbreiteten Fragestellungen in einer 
miteinander nicht zu vereinbarenden 
Weise beantwortet werden.
(4) Die Stimmabgabe erfolgt geheim. 
Die Vorschriften der Art. 17, 18 und 
20 GLKrWG und der §§ 55 bis 57 
GLKrWO mit Ausnahme § 56 Abs. 3 
GLKrWO gelten entsprechend.
(5) Für die Eröffnung, den Verlauf und 
den Schluss der Abstimmung sind die 
Bestimmungen der §§ 59 bis 65 GL-
KrWO mit Ausnahme der § 60 Abs. 4 
Satz 2, § 63 Satz 2, § 64 Abs. 2 GL-
KrWO entsprechend anzuwenden.
§ 24  Besonderheiten der Briefab-

stimmung
(1) Bei der Briefabstimmung hat die 
stimmberechtigte Person der Stadt im 
verschlossenen Abstimmungsbrief
1. den Abstimmungsschein und
2. den Stimmzettel im verschlossenen 
Abstimmungsumschlag
zu übergeben oder zu übersenden. 
Wird der Abstimmungsbrief über-
sandt, ist er ausreichend freizuma-
chen. Der Abstimmungsbrief muss 
bei der Stadt spätestens am Tag des 
Bürgerentscheids bis zum Ende der 
Abstimmungszeit eingehen. Nicht 
oder nicht ausreichend freigemachte 
Abstimmungsbriefe werden von der 
Stadt nicht angenommen.
(2) Auf dem Abstimmungsschein hat 
die stimmberechtigte Person oder 
die Person ihres Vertrauens zu versi-
chern, dass der Stimmzettel persönlich 
oder gemäß dem erklärten Willen der 
stimmberechtigten Person unbeobach-
tet gekennzeichnet worden ist.
(3) Im Übrigen sind die Vorschriften 
der §§ 69 bis 72 GLKrWO mit Aus-
nahme der § 69 Abs. 1 Satz 4, Abs. 4, 
§ 71 Abs. 1 Satz 3 GLKrWO entspre-
chend anzuwenden.
ABSCHNITT 5
Ermittlung, Feststellung und Verkün-
dung des Abstimmungsergebnisses
§ 25  Abstimmungsbeteiligung und 

Ordnen der Stimmzettel
(1) Nach Schluss der Abstimmung 
ermitteln die Abstimmungs- und die 
Briefabstimmungsvorstände das Ab-
stimmungsergebnis.
(2) Vor dem Öffnen der Urnen sind 
alle nicht benutzten Stimmzettel zu 
entfernen und zu verpacken.
(3) Die Schriftführer der Abstim-
mungsvorstände ermitteln auf der 
Grundlage der Abschlussbeurkun-
dung des Bürgerverzeichnisses die 
Zahl der Stimmberechtigten und 
anhand der Stimmabgabevermerke 
im Bürgerverzeichnis und der einbe-

haltenen Abstimmungsscheine die 
Zahl der Abstimmenden. § 80 Abs. 3 
GLKrWO gilt entsprechend. Die üb-
rigen Mitglieder der Abstimmungs-
vorstände zählen die aus den Urnen 
entnommenen Stimmzettel und stellen 
fest, ob die ermittelte Zahl der Zahl der 
Abstimmenden entspricht.
(4) Für die Mitglieder der Briefabstim-
mungsvorstände gilt § 74 Abs. 1 Satz 1 
bis 6, Abs. 2 GLKrWO entsprechend.
(5) Sodann werden die Stimmzettel 
entfaltet, auf ihre Gültigkeit geprüft 
und in folgende Stapel gelegt:
1. Eindeutig gültige Stimmzettel (nach 
Ja- und Nein-Stimmen getrennt)
2. Stimmzettel, die nicht gekennzeich-
net sind
3. Stimmzettel, die Anlass zu Beden-
ken geben.
§ 26 Behandlung der Stimmzettel
(1) Die eindeutig gültigen Ja- oder 
Nein-Stimmen werden jeweils von 
zwei Mitgliedern des Abstimmungs-
vorstands unabhängig voneinander 
gezählt.
(2) Der/die Vorsteher/in prüft die nicht 
gekennzeichneten Stimmzettel und 
stellt fest, dass diese mangels Stimm-
vergabe ungültig sind.
(3) Über Stimmzettel, die Anlass zu 
Bedenken geben, beschließt der Ab-
stimmungsvorstand. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des/
der Vorsteher/s/in.
§ 27  Ungültigkeit der Stimmvergabe
(1) Stimmzettel sind ungültig, wenn 
sie nicht gekennzeichnet sind. Eines 
Beschlusses des Abstimmungsvor-
standes bedarf es hierzu nicht.
(2) Stimmvergaben sind durch Be-
schluss für ungültig zu erklären, wenn 
der Stimmzettel
1. nicht amtlich hergestellt ist
2. durchgestrichen oder durchgerissen 
ist
3. auf der Rückseite beschrieben oder 
gekennzeichnet ist
4. ein besonderes Merkmal aufweist
5. Zusätze oder Vorbehalte enthält
6. der Abstimmungswille nicht er-
kennbar ist.
Das Ergebnis und den Grund für 
die Gültigkeit oder Ungültigkeit der 
Stimmvergabe vermerkt der/die Vor-
steher/in auf der Rückseite des Stimm-
zettels mit Unterschrift.
§ 28  Auswertung der Stimmzettel 

bei verbundenem Bürgerent-
scheid

(1) Sind auf dem Stimmzettel mehre-
re Fragestellungen unterschiedlicher 
Bürgerentscheide einschließlich einer 
etwaigen Stichfrage aufgeführt (ver-
bundener Bürgerentscheid), erfolgt 

die Stapelbildung nach § 25 Abs. 5 
und die Behandlung und Auswertung 
der Stimmzettel nach §§ 26 und 27 
zunächst nur im Hinblick auf den an 
erster Stelle genannten Bürgerent-
scheid. Sodann sind die Stimmzettel 
jeweils neu zu ordnen und auszuwer-
ten. Bei einer etwaigen Stichfrage 
erfolgt die Auswertung mit der Maß-
gabe, dass statt der Zahl der gültigen 
Ja- und Nein-Stimmen jeweils die 
Zahl der für einen Bürgerentscheid 
abgegebenen Zustimmungen festzu-
stellen ist.
(2) Der Stimmzettel wird nicht da-
durch ungültig, dass der/die Stimmbe-
rechtigte gleichzeitig zur Abstimmung 
unterbreitete Fragestellungen in einer 
miteinander nicht zu vereinbarenden 
Weise beantwortet hat. Die Gültigkeit 
der Stimmvergabe ist für jeden Bürge-
rentscheid gesondert zu beurteilen.
§ 29  Feststellung, Verkündung und 

Bekanntmachung des Abstim-
mungsergebnisses

(1) Die Abstimmungsvorstände stellen 
jeweils für ihren Stimmbezirk nach 
Auswertung aller Stimmzettel die Zahl 
der Stimmberechtigten, die Zahl der 
Abstimmenden, die Zahl der gültigen 
Ja- und Nein-Stimmen und die Zahl 
der insgesamt ungültigen Stimmen 
fest. Für Briefabstimmungsvorstände 
gilt Satz 1 mit der Maßgabe entspre-
chend, dass die Festlegung der Zahl 
der Stimmberechtigten entfällt.
(2) Finden am Tag der Abstimmung 
mehrere Bürgerentscheide statt (ver-
bundener Bürgerentscheid), sind die 
Ergebnisse jeweils gesondert festzu-
stellen. Bei einer etwaigen Stichfrage 
gilt Satz 1 mit der Maßgabe entspre-
chend, dass statt der Zahl der gültigen 
Ja- und Nein-Stimmen jeweils die 
Zahl der für einen Bürgerentscheid 
abgegebenen Zustimmungen festzu-
stellen ist.
(3) Die vom/von der Vorsteher/in ver-
kündeten Ergebnisse werden der Stadt 
(Wahlamt) unverzüglich mitgeteilt 
(Schnellmeldung). Im Übrigen gilt 
§ 87 Abs. 2 GLKrWO entsprechend.
(4) Der/die Abstimmungsleiter/in 
gibt das vorläufige Ergebnis der Ab-
stimmung unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung und Feststellung durch 
den Abstimmungsausschuss öffentlich 
bekannt.
(5) Der Abstimmungsausschuss stellt 
in einer vom/von der Abstimmungs-
leiter/in unverzüglich einzuberufen-
den Sitzung das endgültige Abstim-
mungsergebnis und den Inhalt der 
getroffenen Entscheidung für alle 
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1 Apotheke im Bahnhof- 
Center  
Gebhardtstraße 2,  
90762 Fürth, 74 96 74

2  Hirsch-Apotheke 
Rudolf-Breitscheid-Straße 1, 
90762 Fürth, 77 49 26

3  West-Apotheke 
Komotauer Straße 45, 
90766 Fürth, 73 18 54

4  Apotheke am Kieselbühl  
Hansastraße 5, 
90766 Fürth, 73 10 53

5  Kreuz-Apotheke 
Schwabacher Straße 25, 
90762 Fürth, 74 87 60

6  Bavaria-Apotheke 
Schwabacher Straße 155, 
90763 Fürth, 71 24 91

7  Adler-Apotheke 
Theodor-Heuss-Straße 2,  
90765 Fürth-Stadeln, 
97 68 56 90

7 St.-Pauls-Apotheke 
Amalienstraße 57, 
90763 Fürth, 77 14 83

8  Jakobinen-Apotheke 
Nürnberger Straße 67, 
90762 Fürth, 70 68 67

8  Apotheke zur grünen  
Schlange Kapellenplatz 1,  
90768 Fürth-Burgfarrnbach, 
75 17 41

9  Berolina-Apotheke,  
König straße 134,  
90762 Fürth, 77 26 18

10 Mohren-Apotheke  
König straße 82,  
90762 Fürth, 77 01 96

11 Apotheke am Prater 
Erlanger Straße 63, 
90765 Fürth, 790 69 31

12 Fichten-Apotheke 
Schwabacher Straße 85, 
90763 Fürth, 77 40 50

Mittwoch 15.4.2015 Nr. 02
Donnerstag 16.4.2015 Nr. 03
Freitag 17.4.015 Nr. 04
Samstag 18.4.2015 Nr. 05
Sonntag 19.4.2015 Nr. 06
Montag 20.4.2015 Nr. 07
Dienstag 21.4.2015 Nr. 08
Mittwoch 22.4.2015 Nr. 09
Donnerstag 23.4.2015 Nr. 10
Freitag 24.4.2015 Nr. 11
Samstag 25.4.2015 Nr. 12
Sonntag 26.4.2015 Nr. 13
Montag 27.4.2015 Nr. 14
Dienstag 28.4.2015 Nr. 15
Mittwoch 29.4.2015 Nr. 16
Donnerstag 30.4.2015 Nr. 17

12 Frosch-Apotheke 
Vacher Straße 462,  
90768 Fürth-Vach,  
765 86 38

13 ABF-Apotheke  
Königswarterstraße  
Königswarterstraße 18, 
90762 Fürth, 97 71 50

14 Kleeblatt-Apotheke 
Hirschenstraße 1, 
90762 Fürth, 780 65 65

15 PoppenreutherApotheke 
Hans-Vogel-Straße 52/54, 
90765 Fürth, 21 07 03 85

15 Apotheke am Europakanal 
Kurt-Scherzer-Straße 4, 
90768 Fürth, 60 35 33

16 Medicon Apotheke 
Schwabacher Straße 46, 
90762 Fürth, 376 56 60

17 Schwanen-Apotheke 
Erlanger Straße 11, 
90765 Fürth, 790 73 50

18 Apotheke im Forum 
Bahnhofplatz 6, 
90762 Fürth, 50 72 01 30

19 Dürer-Apotheke 
Riemenschneiderstraße 5, 
90766 Fürth, 73 54 00

20 Süd-Apotheke  
Flößaustraße, Ecke  
Hätznerstraße 2, 90763  
Fürth, 71 37 38

21 ABF-Apotheke  
Breitscheidstraße 
Rudolf-Breitscheid- 
Straße 41,  
90762 Fürth, 77 33 36

22 Altstadt-Apotheke 
Geleitsgasse 6,  
90762 Fürth, 77 96 82

23 Friedrich-Apotheke 
Friedrichstraße 12, 
90762 Fürth, 77 16 25

24 Alpha-Apotheke  
Schwabacher Straße 265, 
90763 Fürth, 971 22 38

25 Ronhof-Apotheke 
Ronhofer Weg 16, 
90765 Fürth,  
790 77 00

25 Apotheke am Stadtwald 
Heilstättenstraße 103, 
90768 Fürth-Oberfürberg, 
72 27 45

26 Aesculap-Apotheke 
Waldstraße 36, 
90763 Fürth,  
766 83 20

Tagesaktuelle Änderungen unter: 
www.blak.de 

Apotheken-NachtdiensteOrgane der Stadt verbindlich fest. Er 
kann rechnerische Feststellungen, feh-
lerhafte Zuordnungen oder unzutref-
fende Beschlüsse über die Gültigkeit 
oder Ungültigkeit von Stimmvergaben 
berichtigen.
(6) Das endgültige Abstimmungser-
gebnis macht der/die Abstimmungs-
leiter/in mit allen Feststellungen in 
ortsüblicher Weise bekannt.
ABSCHNITT 6
Schlussbestimmungen
§ 30 Datenverarbeitung
Für den Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen gilt § 12 GLKrWO ent-
sprechend.
§ 31  Sicherung, Verwahrung und 

Vernichtung der Abstim-
mungsunterlagen

Für die Sicherung, Verwahrung und 
Vernichtung der Abstimmungsunter-
lagen sind § 99 Abs. 1 und 2 und § 100 
GLKrWO entsprechend anzuwenden.
§ 32 In-Kraft-Treten
(1) Die Satzung tritt am Tage nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur 
Durchführung von Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden (BürgerBe-
gEntschS - BBS) vom 8. März 2006 
außer Kraft.
Vorstehende Satzung wurde vom 
Stadtrat am 25. März 2015 beschlos-
sen. Sie wird hiermit ausgefertigt und 
amtlich bekannt gemacht.
Fürth, 8. April 2015, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche  
Ausschreibung

Öffentliche Ausschreibung
I.1 Öffentlicher Auftraggeber 
(Vergabestelle): Stadt Fürth, Baure-
ferat, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, 
Telefon 974-31 06, Fax 974-31 08, E-
Mail submission@fuerth.de, Internet 
www.fuerth.de.
Nähere Auskünfte und Auskünfte 
zur Anforderung von Unterlagen: 
Internetseite der Stadt Fürth www.
fuerth.de unter Fürther Rathaus/
Ausschreibung.
II.1.1 Bezeichnung des Auftrages: 
Volksbücherei Fronmüllerstraße 22, 
90763 Fürth, Erneuerung der Be-
leuchtung.
II.1.2 Art des Auftrags: Ausführung 
von Bauleistungen.
Ort der Ausführung: 90763 Fürth, 
Fronmüllerstraße 22. 

Ärzte
Bei Lebensgefahr durch Verletzun-
gen, Erkrankungen oder bei Kran-
kentransporten ist die Integrierte 
Leitstelle (ILS) Nürnberg rund um 
die Uhr unter Telefon 112 erreich-
bar.
Von Montag, 18 Uhr bis Diens-
tag, 8 Uhr, Dienstag, 18 Uhr 
bis Mittwoch, 8 Uhr, Mittwoch, 
13 Uhr bis Donnerstag, 8 Uhr, 
Donnerstag, 18 Uhr bis Frei-
tag, 8 Uhr, Freitag, 18 Uhr bis 
Montag, 8 Uhr sowie am Fei-
ertagvorabend, 18 Uhr bis zum 
darauf folgenden Werktag, 8 Uhr 
erfolgt die Vermittlung dienst-
tuender Ärzte und Fachärzte in 
dringenden Fällen über die Ruf-
nummer 116 117. Fachärzte ma-
chen jedoch keine Hausbesuche. 
Schön Klinik Nürnberg Fürth, 
24-Stunden-Notaufnahme für alle 
Kassen, Durchgangsarzt, Telefon 
97 14-666, Fürth, Europaallee 1.
Ärztliche telefonische Beratung ist 
über die Rufnummer 116 117 mög-
lich. Für gehfähige Patienten steht 
Mittwochnachmittag von 15 bis 18 
Uhr und an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen von 9 bis 18 Uhr die 
Notfall-Bereitschafts praxis, Tele-
fon 97 69 66 40, auf dem Gelände 
des Klinikums Fürth in der ehema-
ligen Frauenklinik, Zufahrt über 
Robert-Koch-Straße (Parkschein 
wird entwertet), zur Verfügung. 
Bitte die Versichertenkarte nicht 
vergessen! Hausbesuche werden 
nur bei bettlägerigen Patienten 
durchgeführt (über Einsatzzentrale, 
Telefon 116 117).
Ärztlicher Akut-Dienst für Privat-
patienten und Selbstzahler – Priv 
AD, Telefon (01805) 30 45 05 (14 
Cent pro Minute aus dem deut-
schen Festnetz, Mobilfunkpreise 
gegebenenfalls abweichend).

Zahnärzte
Der zahnärztliche Bereitschafts-
dienst (Anwesenheit in der Praxis) 
wird von 10 bis 12 Uhr und von 18 
bis 19 Uhr 
am Samstag, 18., und Sonntag, 
19. April, von Zahnärztin Ulrike 
Stadelmann, Nürnberger Straße 22, 
Telefon 77 08 06,
am Samstag, 25., und Sonntag, 26. 
April, von Zahnärztin Dr. Katha-
rina Frank, Heilstättenstraße 101, 
Telefon 72 22 43, wahrgenommen.
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